
1.Auftraggeber Frau Herr Abweichende  Rechnungsanschrift Anschlussanschrift

Geburtsdatum

Auftrag zur Herstellung eines Glasfaseranschlusses für 

Nachname / Vorname bzw. Firma

Straße / Hausnummer

Nachname / Vorname bzw. Firma

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnr.

Email-Adresse

EFH/MFH, Stockwerk

PLZ / Ort

Mobilfunknr.

Sonstiges bzw. bei Umzug: Adresse gültig bis

max. Anzahl und Lage WE

tagsüber

2. Hausanschluss

Erstellen eines Hausanschlusses für KakiConnect im Rahmen der laufenden 
Erschließungsarbeiten. Preis: 799,00 €

Erstellen eines Hausanschlusses (Einzelbeauftragung) Preis: 1.490,00 €

Die oben genannten Preise beinhalten einen Hausanschluss mit einer Länge von 15 Metern ab 
Grundstücksgrenze. Darüber hinaus werden 15,00 € je Mehrmeter berechnet. Nach der Fertigstellung des 
Hausanschlusses geht dieser in das Eigentum der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH über.

3. Verbindliche Auftragserteilung

Ich erteile diesen Auftrag der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH gemäß der aktuellen Preisliste, der 
Leistungsbeschreibung und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich habe diese zur Kenntnis genommen 
und bin mit ihrer Geltung einverstanden. Die Möglichkeiten zur Ausführung dieses Auftrags erfolgen in einem 
persönlichen Gespräch.

Ich willige ein, dass meine Bestandsdaten zur Vertragsdurchführung und Kundenberatung genutzt und 
verarbeitet werden, soweit die Datenverarbeitung hierfür erforderlich ist. Zu diesem Zweck bin ich mit 
einer Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail oder Post einverstanden.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist vom Auftraggeber bei der Landesordnungsbehörde eine Auskunft nach der 
Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung) vom 07. Mai 2012 (GVOBI. 2012,539) in der jeweiligen Fassung über mögliche 
Kampfmittelbelastungen einzuholen, um eine eventuelle Belastung des Grundstückes mit Kampfmitteln 
auszuschließen. Mailadresse: Kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de 



Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 
Kamper Weg 38
D- 24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 (0) 4191 936 0
Fax:        +49 (0) 4191 936 270 
USt-IdNr. DE 214 225 155

Geschäftsführung: Olaf Nimz

Amtsgericht Kiel HRB 4630 NO 

Stand: 01.10.2015

5. Schlussbestimmungen
Das Einreichen des Auftrages stellt lediglich einen Antrag dar. Die Annahme erfolgt duch die Auftrags-
bestätigung der Stdtwerke Kaltenkirchen GmbH. Es wird darauf hingewiesen, dass die Auftragsbestätigung 
unter dem Vorbehalt erfolgt, dass für die ausgewiesene Straße / Ausbaugebiet die benötigte Anzahl der 
Haushalte rechtsverbindliche Verträge abschließen.

Mit meiner Unterschrift erteile ich  vorstehenden Auftrag.   _____________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift des Auftraggebers

Bankverbindung: 
Sparkasse Südholstein 
IBAN DE91230510300510412356 
NOLADE21SHO

interne Bemerkungen

4. Widerrufsbelehrung, gilt nur für private Letztverbraucher

Widerrufsrecht

Widerrufsfolgen

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH, Kamper Weg 38, 24568 
Kaltenkirchen, Telefon: 04191 936-0, Telefax: 04191 936-270, info@stadtwerke-kaltenkirchen.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung "Herstellung eines Glasfaserhausanschlusses" während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

Auftrag zur Herstellung eines Glasfaseranschlusses für 



- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*) 

- Name des/der Verbraucher(s) 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

- Datum 

_________________________ (*) 

Unzutreffendes bitte streichen. 

Muster-Widerrufformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück 

An: Telefon: 04191 936 0          
Telefax: 04191 936 270

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 
Kamper Weg 38
24568 Kaltenkirchen E-Mail: info@stadtwerke-kaltenkirchen.de 



Grundstücksnutzungsvertrag 

Zwischen ______________________________________________ 

 in 24568 Kaltenkirchen 

- im Folgenden  „Grundstückseigentümer(in)“ - 

und  den Stadtwerken Kaltenkirchen GmbH, 
Kamper Weg 38 in 24568 Kaltenkirchen 

- im Folgenden „Stadtwerke“ - 

1. 

Die Stadtwerke werden die Grundstücke und die Gebäude in der Stadt 
Kaltenkirchen mit moderner lichtwellenleiterbasierter Technologie ausstatten, um 
den Grundstückseigentümern bzw. den Grundstücksnutzern die Möglichkeit zu 
geben neben Telefonieleistungen hochleistungsfähiges Internet und weitere 
Dienstleistungen, z. B. TV und Rundfunk, zu nutzen.  

Die Stadtwerke beabsichtigen im Rahmen des Netzausbaus, das in Ziffer 2. 
bezeichnete Grundstück/Gebäude mit einem Anschluss an das neue Glasfasernetz 
auszustatten. Die Parteien treffen hierzu die folgenden Vereinbarungen und 
schließen den Gestattungsvertrag.  

2. 

Die Grundstückseigentümerin/ der Grundstückseigentümer gestattet den 
Stadtwerken, das nachfolgend genannte Gebäude an das Glasfasernetz 
anzuschließen. Die Gestattung umfasst auch die Errichtung der hierfür erforderlichen 
Infrastruktur auf dem Grundstück und in dem Gebäude, soweit diese noch nicht 
vorhanden ist.

Straße und Hausnummer: 

________________________________________________________ 
in 24568 Kaltenkirchen 

Flur-/Katasternummer (falls bekannt) _______________________________ 

ergibt sich aus dem diesem Vertrag beiliegenden Lageplan(Anlage 1). Dieser ist 
Vertragsbestandteil. 

3. 

Die Gestattung gem. Ziffer 2. umfasst zudem die zukünftige Erbringung von 
Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich solcher; die sich im Zuge der 



technischen Entwicklung neu ergeben, sowie die Versorgung von 
Nachbargrundstücken durch  die Leerrohre/Glasfaserkabel. 

4. 

Die Stadtwerke verpflichten sich, unbeschadet bestehender gesetzlicher oder 
vertraglicher Ansprüche, das Grundstück der Eigentümerin/des Eigentümers wieder 
ordnungsgemäß instand zu setzen, soweit das Grundstück durch das Verlegen der 
Leerrohre und der Glasfaserkabel, die Vorrichtungen zur Einrichtung, Instandhaltung 
oder Erweiterung von Zugängen zu einem öffentlichen Telekommunikationsnetz  
durch die Stadtwerke beschädigt wird. 

5. 

Diese Vereinbarung gilt unbefristet. 

Sofern die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer das oben unter 2. 
näher bezeichnete Grundstück veräußert, ist diese/dieser verpflichtet, die 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag dem Erwerber aufzuerlegen und diesen zur 
Duldung der Anlagen wie sie oben unter Ziffer 2. beschrieben sind, zu verpflichten. 
Gleiches gilt für alle Fälle der Weiterübertragung. 

Die Stadtwerke sind berechtigt, die Rechte aus diesem Vertrag mit Zustimmung der 
Grundstückeigentümerin auf Dritte zu übertragen. 

6. 

Die Grundstückseigentümerin/Der Grundstückseigentümer ist zur Kostentragung 
verpflichtet, sollte aus von ihr veranlassten Gründen eine Verlegung des 
Lichtwellenleiternetzes oder Teilen des Lichtwellenleiternetzes  auf dem Grundstück 
erforderlich werden.  

7. 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
werden die Parteien die betroffene Bestimmung durch eine der betroffenen 
Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommenden Bestimmung ersetzen. 

Kaltenkirchen, Kaltenkirchen, 

______________________________
Stadtwerke

____________________________
Grundstückseigentümer(in)
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